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1. Executive Summary

Better Regulation ist in Österreich bereits gut etabliert. Die zahlreichen im Regierungsprogramm vorgesehenen 
Maßnahmen in diesem Querschnittsbereich werden zügig umgesetzt. Die Aufgabenreform- und Deregulierungs-
kommission (ADK) hat bereits ihre Arbeiten abgeschlossen. Auf europäischer Ebene hat auch die Europäische 
Kommission 2015 ein umfassendes Reformpaket vorgelegt.

Aufgabenreform- und Deregulierungskommission und Reformdialog Verwaltungsvereinfachung

Die ADK hat im Juni 2014 ihre Arbeit aufgenommen und ein Jahr später abgeschlossen. Insgesamt wurden fünf 
Berichte mit 245  Maßnahmen vorgelegt, die ein beträchtliches Entlastungspotenzial darstellen. Wichtige Vor-
schläge daraus flossen bereits im Juni 2015 in den „Reformdialog Verwaltungsvereinfachung“ ein, der wesentliche 
Vereinfachungsmaßnahmen für die nächsten Monate definierte.

Die wichtigsten Maßnahmen des Reformdialogs im Bereich der Bürgerinnen und Bürger sind die antraglose 
Familienbeihilfe und die antraglose Arbeitnehmerveranlagung. Im Bereich der Unternehmen sind es Verein-
fachungen bei der Gründung, insbesondere die vollelektronische Gründung für Einzelunternehmen. Weiters 
werden eine Reduktion der Verfahrensdauern insbesondere im Bereich der Betriebsanlagengenehmigungen 
sowie einheitliche Regelungen in Bauangelegenheiten (Bautechnik, Baustoffzulassung, Bauprodukte, anlagen-
bezogenes Baurecht) zwischen Bundesländern angestrebt1. 

Programm „Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsverfahren“

Das Programm „Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsverfahren“ konnte erfolgreich weiter-
geführt werden. Der Gesamtstand der in Umsetzung befindlichen Einsparungen für Bürgerinnen und Bürger 
konnte auf rd. 12,7 Mio. Stunden, das Entlastungspotenzial insgesamt auf rd. 13,8 Mio. Stunden erhöht werden. 
Insgesamt konnten innerhalb des Berichtszeitraumes Entlastungen von rd.  5,3  Mio.  Stunden in Umsetzung 
gebracht werden. Die bei weitem größte einzelne Maßnahme bildet die antraglose Arbeitnehmerveranlagung, 
die mittelfristig ein Entlastungspotenzial von 3,1 Mio. Stunden aufweist.

Initiative Verwaltungskosten senken für Unternehmen

Im Bereich der Entlastung für Unternehmen konnten im Berichtszeitraum Maßnahmen umgesetzt oder initiiert 
werden, die Einsparungen von rd. 127 Mio. Euro bewirken. Von diesen entfallen 58 Mio. Euro auf die Nettoent-
lastung aus legistischen Maßnahmen, die im Berichtszeitraum gesetzt wurden. Der Rest entfällt auf Maßnahmen 
in Planung. Die Einsparungen verteilen sich auf mehrere Maßnahmen, insbesondere in der Rechnungslegung, 
aber auch im Gewerbe- und Wirtschaftsrecht sowie Prozessverbesserungen.

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung

Im Berichtszeitraum wurden rd.  600  wirkungsorientierte Folgenabschätzungen gemäß §  17  Bundeshaushalts-
gesetz 2013 durchgeführt. Rund zwei Drittel davon wiesen finanzielle Auswirkungen auf, die zu rd. 90 % eine 
akzeptable Qualität aufwiesen. In nur 8  % der Fälle waren Auswirkungen auf Unternehmen und in 2  % auf 

1  Zusätzlich wurden noch Empfehlungen zum österreichischen Förderwesen gegeben
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Bürgerinnen und Bürger festzustellen. Diese wiesen für Unternehmen in Summe eine Nettoentlastung in Höhe 
von 58 Mio. Euro auf. Für Bürgerinnen und Bürger betrug die Nettoentlastung rd. 3,2 Mio. Stunden.

Im Jahr 2014 wurde eine Evaluierung der Haushaltsrechtsreform durchgeführt. Im Bereich der wirkungs-
orientierten Folgenabschätzung (WFA) wurde eine Abstufung der Durchführungsverpflichtung empfohlen (ver-
einfachte WFA) und mit April 2015 bereits umgesetzt. Der Fokus dieser Maßnahme liegt auf einer sehr deutlichen 
Vereinfachung bei WFAs mit nur geringen Auswirkungen bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Qualität bei 
solchen mit großen Auswirkungen. Mit der Einführung der vereinfachten WFA ist eine wesentliche Reduktion 
des Aufwands bei der Erstellung von WFAs und deren zukünftigen Evaluierungen in den Ressorts verbunden.
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2. Analytischer Teil

2.1 Better Regulation

Was ist Better Regulation?

Ganz allgemein steht der Begriff Better Regulation für einen regierungsweiten („whole of government“) Politik-
ansatz zur Schaffung optimaler rechtlicher Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. 
Ziel ist die Vereinfachung und die Erhöhung der Qualität von Regulierung zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen. Better Regulation (auf Deutsch „bessere Rechtsetzung“) inkludiert im Wesent-
lichen Aspekte wie Vereinfachung bestehender Rechtsvorschriften, Verwaltungslastenreduktion, Gesetzes- und 
Vorhabensfolgenabschätzung, öffentliche Konsultationen und Evaluierung. Rechtsakte sollen verständlicher, 
leichter anwendbar gemacht und die mit der Gesetzgebung verbundenen Aufwände insgesamt reduziert werden. 
Eine angestrebte Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern soll ins-
besondere auch nicht zu einer Mehrbelastung der Verwaltung führen, sondern im Gegenteil auch hier mit einem 
Rückgang des administrativen Aufwandes einhergehen.

Better Regulation in Österreich

Durch die Integration von Better Regulation in den Entstehungsprozessen von Gesetzen, Verordnungen und 
größeren Vorhaben wird eine Steigerung von Effizienz und Effektivität bewirkt. Ziel ist damit nicht nur ein 
stärkerer Fokus auf Kosten und Nutzen von Regelungs- und sonstigen Vorhaben, sondern auch eine transparente 
und somit offene Kommunikation innerhalb der Verwaltung, aber auch gegenüber Politik und Öffentlichkeit.

Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 - 2018 sieht eine Vielzahl von Maß-
nahmen im Bereich Better Regulation vor. Es wurde die ADK eingesetzt, die sich insbesondere mit einer kritischen 
Betrachtung der staatlichen Aufgaben befasst und mit Ende Juni ihre Arbeiten abgeschlossen hat. Ziel war es, 
unnötige und überbordende staatliche Regulierung zu identifizieren und Vorschläge zu deren Verschlankung 
zu setzen. Ansatzpunkte, die im Rahmen der Arbeit der ADK identifiziert wurden, sind in den Reformdialog 
der österreichischen Bundesregierung vom 23. Juni 2015 eingeflossen. Dort wurde eine Reihe von Maßnahmen 
zur Verschlankung der Verwaltung und zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Unternehmen 
formuliert und mit konkreten Umsetzungsfahrplänen versehen. Schließlich beinhaltet das Arbeitsprogramm noch 
weitere Vorhaben zur Deregulierung und zur Modernisierung der Verwaltung, von denen sich bereits einige (z.B. 
elektronische An-, Ab- und Ummeldung des Wohnsitzes; Von One-Stop zu No-Stop: automatische Anträge bei 
Geburt und Übersiedlung) in Planung oder Umsetzung befinden.
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Internationales

Timmermanns-Paket zu Better Regulation

Die Europäische Kommission (EK) hat am 19. Mai 2015 ein umfassendes Reformpaket zu Better Regulation vor-
gelegt. Der Erste Vizepräsident der EK, Frans Timmermans, erklärte, damit das Ziel der Offenheit und Trans-
parenz im EU-Entscheidungsprozess fördern zu wollen. Zudem solle die Qualität neuer Rechtsvorschriften dank 
besserer Folgenabschätzungen erhöht werden. Zwischen EK, Europäischem Parlament (EP) und dem Rat wird 
dazu eine neue interinstitutionelle Vereinbarung über Better Regulation beraten.

Maßnahmen des Pakets sind etwa:
•	 Einrichtung eines Ausschusses für Regulierungskontrolle. Dieser prüft die Qualität der Folgenabschätzungen 

und wird von der EK sowie (neu) mit unabhängigen Expertinnen und Experten beschickt.
•	 Durchführung von Folgenabschätzung auch durch Rat und EP bei wesentlichen Änderungen gegenüber dem 

ursprünglichen Entwurf der EK.
•	 Bereitstellung einer Toolbox für Better Regulation mit Methoden z.B. zur Quantifizierung von Erfüllungs-

kosten.
•	 Durchforstung des bestehenden Rechtsrahmens durch das REFIT-Programm und Einrichtung einer REFIT-

Plattform, deren Vorsitz der Erste Vizepräsident Timmermans persönlich übernimmt.

REFIT und Kostenreduktion

REFIT ist das europäische Nachfolgeprogramm des „Administrative Burden Reduction (ABR) Action Programme“ 
der EK zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung. Seit 2012 wurden unter REFIT 
58 Rechtssetzungsinitiativen gestartet, wovon 17 Ausnahmebestimmungen für KMUs aufweisen. 11 Evaluierungen 
und Fitness-Checks haben bereits greifbare Ergebnisse gebracht, bis Ende 2015 werden 31 abgeschlossen sein. 
Weiters wurden 141 laufende Rechtssetzungsinitiativen zurückgezogen und mehr als 100 Bereiche identifiziert, wo 
Vereinfachungen den bürokratischen Aufwand deutlich reduzieren können. Mithilfe eines Scoreboards werden 
die Fortschritte überwacht. Geplant sind unter anderem die Einführung einer standardisierten Mehrwertsteuer-
erklärung sowie Vereinfachungen betreffend Unternehmensstatistiken, Lebensmittelrecht und Gesundheit.

Die Hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten („Stoiber-Gruppe“) legte, vor Amtsantritt der neuen 
Junckers-Kommission im November 2014, ihren Abschlussbericht vor, der zahlreiche Empfehlungen zum Büro-
kratieabbau enthält. Österreich ist auf EU-Ebene unter anderem über die REFIT-Plattform und im Rat vertreten. 
Dabei ist ein Bekenntnis zu systematischer Quantifizierung von Auswirkungen wichtig. Österreich unterstützt 
dabei eine ambitionierte Agenda, da damit dem Programm mehr Sichtbarkeit verliehen wird, etwa durch „smarte“ 
Reduktionsziele.

Auf OECD-Ebene wurde im April  2014 unter Beteiligung Österreichs ein Leitfaden für die Ermittlung der 
Erfüllungskosten2 ausgearbeitet, der von der EK auch in die Better Regulation-Toolbox aufgenommen wurde. 
Damit gibt es für die Ermittlung von Bürokratie- und anderen Gesetzesfolgekosten trotz der vielen unterschied-
lichen nationalen Ansätze gemeinsame Standards.

2  Ähnlich dem international anerkannten Standardkostenmodell - Leitfaden für die Ermittlung der Erfüllungskosten („Guidance on Measuring and 
Reducing Compliance Costs“). Ein Beispiel für Erfüllungskosten wären die Kosten für den Einbau eines Filters aufgrund umweltrechtlicher 
Bestimmungen
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2.2 ADK und Reformdialog

Aufgabenreform- und Deregulierungskommission (ADK)

Hintergrund und Auftrag

Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 - 2018 sieht die Einsetzung der 
ADK vor, sodass auf Basis des Ministerratsvortrags vom 20. Mai 2014 am 13. Juni 2014 die konstituierende Sitzung 
abgehalten werden konnte.

Die ADK wurde vom Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, Univ. Prof. Dr. Rudolf Thienel, und vom ehe-
maligen Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Jabloner, geleitet. Neben den 
beiden Vorsitzenden gehörten der ADK noch zwölf weitere Mitglieder an (siehe dazu http://www.aufgabenreform.
at/). Die ADK setzte vier Untergruppen zu den Themen „Bürokratieabbau“, „Aufgabenreform“, „Wirtschaft“ und 
„Förderungen“ ein. Bis Juni 2015 wurden fünf Berichte mit insgesamt 245 Maßnahmen vorgelegt. Mit Vorlage des 
konsolidierten Abschlussberichtes im Juni 2015 an die Bundesregierung ist die Tätigkeit der ADK abgeschlossen.

Entsprechend dem Ministerratsvortrag vom 20. Mai 2014 lag der Fokus der ADK darauf, Vorschläge zu identi-
fizieren, die die bürokratischen Lasten für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen reduzieren sowie ver-
waltungsvereinfachende Wirkung haben. Eine Quantifizierung bzw. Klassifizierung der Entlastung hinsichtlich 
Verwaltungskosten für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger wurde nicht vorgenommen.

Ergebnisse

Seitens der ADK vorgeschlagene – und zum Teil auch schon in Umsetzung befindliche - Maßnahmen sind etwa 
die Reduktion der Beauftragten in Unternehmen, Erleichterungen bei der Arbeitsaufzeichnung, die verstärkte 
elektronische Zustellung für Unternehmen, die elektronische Gründung, die Freistellung bestimmter Kleinst-
anlagen von der Genehmigungspflicht (2. Genehmigungsfreistellungsverordnung, BGBl.  II Nr. 80/2015) sowie 
die antraglose Gewährung der Familienbeihilfe für Bürgerinnen und Bürger („No-Stop“-Lösung mit 1. Mai 2015 
umgesetzt).

Die ADK hat, keine finanzielle Bewertung der Vorschläge in ihren Berichten oder öffentlichen Stellungnahmen 
vorgenommen. Im Rahmen der Erarbeitung der Vorschläge wurden durch die ADK sowohl eigene Maßnahmen 
vorgebracht als bestehende Vorschläge bspw. vom Rechnungshof gesichtet und aufgenommen. Aus Sicht des 
BMF haben die getroffenen Maßnahmenvorschläge ein beträchtliches Entlastungsvolumen.

Reformdialog Verwaltungsvereinfachung

Die Bundesregierung hat in ihrem Arbeitsprogramm 2013 bis 2018 sowie bei den Klausuren in Schladming 
und Krems beschlossen, weitere Schritte in Richtung Verwaltungsvereinfachung, Modernisierung, Entbüro-
kratisierung, Effizienz und Bürgernähe zu setzen. Ausgehend von den Impulsen, die durch die Arbeit der ADK 
gesetzt wurden, hat die Bundesregierung im Reformdialog Verwaltungsvereinfachung am 23.  Juni 2015 Maß-
nahmen formuliert. Diese sehen zum einen die Entlastung des Bundeshaushalts durch Einsparungen in der Ver-
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waltung vor, zum anderen sollen aber auch wichtige Impulse für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen 
gesetzt werden. 

Das beschlossene Paket beinhaltet Maßnahmen in folgenden Bereichen (Quelle: Ministerratsvortrag vom 
23. Juni 2015):

Einfachere und günstigere Unternehmensgründungen

•	 Formvorschriften für Neugründungen vereinfachen – Neugründungen mit Mustersatzung ohne Notar, Handy-
signatur als gleichwertiger Ersatz für notarielle Beglaubigung

•	 Schranken für Interdisziplinäre Gesellschaften zwischen Freiberuflern und Gewerbetreibenden beseitigen 
•	 Vollelektronische Gründungen für Einzelunternehmer
•	 Veröffentlichungspflichten neu regeln, um Kosten und Zeit zu sparen

Dienstleistungen und Service für Österreichs Wirtschaft

•	 Normenverfahren neu regeln und mehr Transparenz schaffen. Eine Normung soll nur mehr auf Antrag erfolgen
•	 Neugeregelte und klare Zuständigkeit für die Registrierung von geschützten Ursprungsbezeichnungen
•	 Beitragsrecht in der Krankenversicherung vereinfachen
•	 Ein Vergehen, eine Strafe: Abschaffung des Kumulationsprinzips bei Strafen im Verwaltungsstrafrecht 
•	 Professionalisierung der Verwaltungstätigkeit für den Export von Lebensmitteln und lebenden Tieren in Nicht-

EU-Staaten

Schnellere und einfachere Verfahren für Unternehmen

•	 Verfahrensdauer bei jenen UVP-Verfahren optimieren, an denen mehrere Bundesländer beteiligt sind 
•	 Schnellere und einfachere Betriebsanlagengenehmigungen durch One-Stop-Shops, Reduktion der Einreich-

unterlagen sowie bundesweites Verfahrensmonitoring

Einheitliche Rahmenbedingungen in ganz Österreich für einen attraktiveren Standort

•	 Der Bund wird in jenen Bereichen, in denen auch die Länder – zumindest teilweise – betroffen sind, mit Vor-
schlägen auf diese zukommen.

•	 Einheitliche Regelungen in Bauangelegenheiten (Bautechnik, Baustoffzulassung, Bauprodukte) in ganz Öster-
reich

•	 Gleiche Rahmenbedingungen für gleiche Tätigkeiten – Überführung bestimmter Landesgewerbe (zum Bei-
spiel Kino, Campingplätze, Tanzschulen) ins Bundesrecht

E-Government-Services für Bürgerinnen und Bürger

•	 Gebührenbegünstigung, wenn Anträge elektronisch eingebracht werden (z. B. Anmeldung Gewerbe, Heirats-
urkunde)

•	 Entfall der Vorlage des Meldezettels im Verwaltungsverfahren dank Zentralem Melderegister
•	 Elektronische An-, Ab- und Ummeldung des Wohnsitzes
•	 Von One-Stop zu No-Stop: automatische Anträge bei Geburt und Übersiedlung
•	 Automatische Abstimmung der Informationen auf help.gv.at, Unternehmensserviceportal mit anderen staat-

lichen Portalen
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•	 Entfall der Vorlagepflicht von Dokumenten und Nachweisen nach Erstvorlage
•	 Einheitliche Regeln für elektronische Zustellungen
•	 Vollautomatische Arbeitnehmerveranlagung

Entbürokratisierung konsequent umsetzen

•	 Unabhängige Monitoringstelle prüft Umsetzung von Entbürokratisierungsmaßnahmen
•	 Umsetzung eines Sammelgesetzes (»Verwaltungsreform- und Bürokratieentlastungsgesetz«)

Entschließung „Bürokratie-Abbau jetzt“

Anlässlich der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie über den Antrag betreffend 
„Bürokratie-Abbau jetzt“ hat der Nationalrat am 22. Oktober 2014 eine Entschließung angenommen, in dem die 
Bundesregierung aufgefordert wird, in den kommenden Gesetzwerdungsprozessen den Bürokratieabbau zügig 
voran zu treiben. Als Schwerpunkte werden darin u.a. die Modernisierung der Verwaltung sowie die Deregulierung 
bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen genannt. 

Laut parlamentarischer Entschließung sind betreffend „Bürokratie-Abbau jetzt“ folgende Schwerpunkte zu 
berücksichtigen:
•	 Deregulierung zum Abbau bürokratischer Barrieren und Schaffung von mehr Rechtssicherheit
•	 Modernisierung der Verwaltung (E-Government-Ausbau, etc.)
•	 Förderabwicklung durch bundesweite Umsetzung der Transparenzdatenbank
•	 Schaffung einer österreichischen Normenstrategie (erleichterter Zugang und Mitarbeit für KMU)

2.3 Maßnahmen für Unternehmen 

Entwicklung im Berichtszeitraum 2014 / 2015

Wesentliche Maßnahmen, die umgesetzt bzw. weiterverfolgt wurden, gehen auf die Initiative „Verwaltungskosten 
senken für Unternehmen“ zurück, die mit dem Jahr 2012 und dem Erreichen des Reduktionsziels in Höhe von 
rd. 1,1 Mrd. Euro abgeschlossen wurde, z.B. das Unternehmensserviceportal (USP) oder das Gewerbe Informations-
system Austria (GISA). Weitere damals geplante, aber noch nicht umgesetzte Maßnahmen wie z.B. der Wegfall von 
Veröffentlichungspflichten in bestimmten Publikationsmedien, Vereinfachungen in der Gewerbeordnung oder 
im Bereich der Lohnverrechnung finden sich auch im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 
2013 - 2018 und werden schrittweise umgesetzt.

Stand der Maßnahmen

Durch die seit 1. Jänner 2014 gesetzten organisatorischen und legistischen Schritte konnten die Bemühungen zur 
Entlastung von Unternehmen fortgesetzt werden. Insgesamt war es möglich, im Berichtszeitraum Maßnahmen 
mit einem Gesamtpotenzial von rd. 127 Mio. Euro anzustoßen. Von diesen entfallen 58 Mio. Euro auf die Nettoent-
lastung aus legistischen Maßnahmen die beschlossen wurden. Brutto dargestellt stehen Entlastungen in Höhe von 
71 Mio. Euro zusätzlichen Belastungen von 13 Mio. Euro gegenüber (siehe Tabelle „Entwicklung Verwaltungs-
kosten für Unternehmen“). Bei den restlichen 69 Mio. Euro handelt es sich teils um Maßnahmen aus dem Reform-
dialog der Bundesregierung vom 23. Juni 2015, teils um noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus der Initiative 
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„Verwaltungskosten senken für Unternehmen“, die von den Ressorts weiter verfolgt werden, teils um neue Maß-
nahmen.

Der Schwerpunkt der bereits gesetzten legistischen Maßnahmen liegt in der Entlastung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, insbesondere im Bereich der Bilanzierung und der Rechnungslegung. Als weiterer Schritt zur Ver-
einfachung von Verwaltungsverfahren wurde durch die Bundesregierung die Umsetzung der vollelektronischen 
Gründung von Einzelunternehmen beschlossen. Diese soll im ersten Halbjahr 2016 umgesetzt werden. Im Rahmen 
der Steuerreform wurden zusätzlich bestehende Informationsverpflichtungen für Unternehmen reduziert und 
vereinfacht.

Weitere Maßnahmen betreffen die Ausweitung der elektronischen Meldemöglichkeiten für Unternehmen und der 
Vereinfachung im Bereich der innerbetrieblich betrauten Personen. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen werden durch 
das BKA in Abstimmung mit dem BMF und dem BMJ zeitgemäße einheitliche Regelungen für die elektronische 
Zustellung erarbeitet. Durch die Umsetzung eines einfachen und schnellen Zugangs zu amtlichen Schriftstücken 
können bei Unternehmen Einsparungen von bis zu 20 Mio. Euro erreicht werden.

Ausgewählte Maßnahmen im Berichtszeitraum

In den Jahren 2014 / 2015 wurden weitere entscheidende Vereinfachungen, insbesondere im Bereich des Gesell-
schaftsrechts sowie hinsichtlich der innerbetrieblich betrauten Personen gesetzt.

Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014

Im Rahmen des Rechnungslegungs-Änderungsgesetzes 2014 wurde die Definition von Kleinunternehmen über-
arbeitet. Durch diese Reform konnte erreicht werden, dass für kleine Unternehmen wesentliche Erleichterungen 
in der Erstellung der Jahresabschlüsse erzielt wurden. Gleichzeitig wurde die Definition von Klein- und Kleinst-
gesellschaften angepasst, sodass auch der Kreis der Adressatinnen und Adressaten dieser Maßnahme erweitert 
werden konnte. Insgesamt konnte durch diese Maßnahme eine Reduktion der Verwaltungslasten von etwa 
10 Mio. Euro erreicht werden.

Vereinfachungen im Bereich der innerbetrieblich betrauten Personen

Im Jahr 2014 konnten weitere entscheidende Vereinfachungen im Bereich der innerbetrieblich betrauten Personen 
erreicht werden. Dies betraf zum Einen den Entfall der bisher verpflichtend zu betrauenden Hebeanlagenwärter 
im Rahmen der Novelle der Hebeanlagenverordnung. Zum Anderen konnte im Rahmen der Novelle des Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetzes die Zusammenlegung des Amtes der Sicherheitsvertrauenspersonen mit dem 
der innerbetrieblichen Präventivfachkraft umgesetzt werden. Die durch diese Maßnahmen erzielten Verwaltungs-
kostenreduktionen für Unternehmen belaufen sich auf jährlich bis zu 25 Mio. Euro.

Vereinfachungen im Bereich der Anlagengenehmigungen

Im Rahmen der 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung wurde in Entsprechung des Arbeitsprogramms der 
Bundesregierung ein weiterer Schritt zur Entbürokratisierung und Entlastung von Unternehmen gesetzt. Konkret 
wurden Kleinstanlagen, die von ihrem Charakter her als eindeutig ungefährlich einzustufen sind, von einer all-
gemeinen Genehmigungspflicht ausgenommen. Dadurch werden sowohl die Verwaltung als auch die Unter-
nehmen von unnötigen „Bagatellverfahren“ entlastet, wodurch ca 2.800 gewerberechtliche Änderungs- oder Neu-
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genehmigungsverfahren pro Jahr (ca 20 % aller Jährlich durchgeführten Verfahren) entfallen und sich die Ver-
waltungskosten für bis zu 90.000  Unternehmen um insgesamt bis zu 4 Mio. Euro pro Jahr reduzieren.

Gewerbeinformationssystem Austria

Am 30. März 2015 ist das neue „Gewerbeinformationssystem Austria“ (GISA) in Betrieb gegangen. Die bundes-
einheitliche Lösung ersetzt die bisher 14 dezentralen Gewerberegister. Der einzelne Unternehmer erspart sich 
dadurch viel Zeit, Aufwand und Kosten, weil etwa Gewerbeanmeldungen, Standortverlegungen und Betriebs-
eröffnungen deutlich leichter möglich sind.

Unternehmensserviceportal (USP)

Im Berichtszeitraum hat das Unternehmensserviceportal mit über 100.000 Benutzerinnen und Benutzern und 
mehr als 20 angebundenen E-Governmentverfahren und einem sehr dynamischen Wachstum einen wesentlichen 
Durchbruch geschafft. 

Zahlreiche neue Anwendungen verwenden mittlerweile ausschließlich die Benutzer- und Rechteverwaltung des 
USP und schaffen so nicht nur Vereinfachungen für Unternehmen sondern heben auch Einsparungspotentiale in 
der Verwaltung. Im Laufe der Jahre 2014 / 2015 wurden zusätzlich die unternehmensrelevanten Anwendungen 
der Sozialversicherungen auf die exklusive Nutzung des USP als Identitäts- und Authentifizierungsprovider 
umgestellt, was zu einem starken Anstieg der Nutzungszahlen im angemeldeten Bereich des USP geführt hat.

Exklusiv mit Hilfe des USP erreichbare Anwendungen sind (Stand August 2015):
•	 Änderung von Eintragungsdaten im Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB), BKA
•	 Arbeitsmarktförderung, Land Tirol
•	 BAES eServices, Bundesamt für Ernährungssicherheit
•	 e-Rechnung an den Bund, BMF
•	 Kontrollsystem Automatenglückspiel, BMF
•	 Lobbying- und Interessensvertretungsregister, BMJ
•	 Projektförderungen, BMASK
•	 Services des Rechnungshofes, Rechnungshof
•	 Transparenzdatenbank, BMF
•	 Transparenzportal, BMF
•	 WEB-BE-Kunden-Portal (WEBEKU), Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
•	 Wiener unabhängiges Kontrollsystem für Energieausweise (WUKSEA), Stadt Wien
•	 Zentrales Waffenregister, BMI

Vorteile für Unternehmen

•	 Unternehmerinnen und Unternehmer können sich im USP zu verschiedenen Themen wie Gründung, Steuern 
und Finanzen oder Umwelt rund um die Uhr informieren.

•	 Das USP bietet Zugang zu den wichtigsten E-Government-Anwendungen des Bundes mit nur einer Kennung 
– einmal anmelden, alles nutzen.

•	 Die Rollen und Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese E-Government-Anwendungen können 
zentral verwaltet werden.

•	 Optimierte Meldeprozesse unterstützen Unternehmen dabei, Anliegen gegenüber der öffentlichen Verwaltung 
schneller und effizienter zu erledigen. Das spart Zeit und reduziert Kosten.
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•	 Das USP bietet höchste Sicherheit, der Betrieb wird vom Bundesrechenzentrum abgewickelt.

Vorteile für die Verwaltung

•	 Für neue E-Government-Anwendungen müssen keine Benutzer-Interfaces und keine eigene Benutzerver-
waltung entwickelt werden; das reduziert Entwicklungs- und Betriebskosten.

•	 Unternehmen sind im Unternehmensregister eindeutig identifiziert; die Stammdaten müssen von der Behörde 
nicht noch einmal gepflegt werden.

•	 Die Identifizierung und Authentifizierung von Benutzerinnen und Benutzern im USP erfüllt höchste 
E-Government-Standards und funktioniert für Websites und Webservices.

•	 Meldungen über das USP bieten hohe Datenqualität durch Vorbefüllung und elektronische Formulare mit 
zahlreichen Validierungsoptionen.

•	 Behörden können den eigenen Webauftritt behalten, da die USP-Benutzer-Interfaces vom eigenen Portal und 
vom USP aus erreichbar sind.

Auch die Nutzungszahlen für den seit 2010 existierenden Informationsbereich am USP sind vor allem im letzten 
Jahr stark angestiegen. So haben sich die Anwendersitzungen von 2013 auf 2014 fast verdoppelt. Dies ist ein deut-
liches Zeichen, dass die Informationen, die direkt von den Expertinnen und Experten der beteiligten Bundes-
ministerien bereitgestellt werden, bei den österreichischen Unternehmen ankommen und in der Verwaltung Zeit 
und Geld sparen, weil die Unternehmen besser vorbereitet ihre Amtsgeschäfte erledigen können.

Nächste Schritte für 2016

2016 soll die Position des USP als zentraler Zugangspunkt für die Anwendungen der öffentlichen Verwaltung 
durch die Zurverfügungstellung neuer Funktionalitäten, wie dem Schreibtisch für Unternehmen, weiter aus-
gebaut werden. Ziel ist es, Services zukünftig nicht mehr nur über Single-Sign-On anzubinden, sondern direkt 
über die sogenannte Meldeinfrastruktur in das USP zu integrieren. Das macht es für Unternehmen noch leichter, 
mit der Verwaltung zu kommunizieren (durch vorausgefüllte Formulare, einheitliches Aussehen, alle Anträge 
an einer Stelle, Statusinformationen, gemeinsames Arbeiten) und ermöglicht es der Verwaltung, Meldeprozesse 
günstiger, effizienter, sicherer und mit verbesserter Datenqualität online abzuwickeln. Doppel- und Mehrfachent-
wicklungen von IT-Anwendungen können damit vermieden werden.

Entwicklung der Kennzahlen des USP im Zeitraum 2010 bis 2014
Stand: 1. Jänner 2015

Zugriffe USP.gv.at 2010 2011 2012 2013 2014

Anwendersitzungen 363.783 489.606 586.477 1.286.405 2.233.153

Seitenansichten 1.266.899 1.600.250 2.029.269 3.772.419 8.119.708

Unique Clients 281.289 449.575 511.486 753.460 1.338.344

Quelle: Bundesministerium für Finanzen
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Parteienvertreterinnen und -vertreter werden 2016 von neuen Funktionalitäten im Bereich Vertretungs-
management profitieren. So soll diese Berufsgruppe zukünftig z.B. die Anwendungen der Sozialversicherung für 
ihre Klientinnen und Klienten über das USP nutzen können, wie sie es heute schon in FinanzOnline gewohnt sind.

Die elektronische Gründung über das USP

Im Rahmen des Reformdialogs wurde die Umsetzung der elektronischen Gründung für Einzelunternehmen im 
USP beschlossen. Dadurch soll für Einzelunternehmen – ohne Eintragung ins Firmenbuch und Betriebsanlagen-
genehmigungen – die vollelektronische Gründung realisiert und der Gründungsprozess verkürzt werden. 
Ende 2015 wird dazu eine Abwicklung über das Unternehmensserviceportal pilotiert. Gründerinnen und Gründer 
sollen sämtliche Schritte vollelektronisch und ohne Mehrfacheingabe identer Daten bzw. über Schnittstellen-
funktionen abwickeln können, diese reichen von der ersten Informationsbeschaffung über den Antrag gemäß 
Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG) und die Gewerbeanmeldung, bis zur Anmeldung bei Finanzamt und 
Sozialversicherung.

Zusätzlich wird es den Gründerinnen und Gründern möglich sein, aus dem USP die Gründungsservices von AWS 
und FFG zu erreichen und deren Förderangebote direkt aus dem USP zu nutzen. Nach erfolgter Gründung kann 
das gegründete Unternehmen alle Funktionen des USP in vollem Umfang nutzen.

2.4 Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsverfahren

Hintergrund und Ziele

Das Programm „Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsverfahren“ wurde 2009 unter der Gesamt-
koordination des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Finanzen gestartet. Dabei waren die vor-
rangigen Ziele, die Bürgerinnen und Bürger von unnötiger Bürokratie zu entlasten und auch gleichzeitig die 
Servicequalität von Verwaltungsleistungen zu erhöhen.

Im Rahmen einer Erhebung wurden rd. 100 Verwaltungsverfahren für Bürgerinnen und Bürger analysiert. Diese 
verursachen rd.  22  Mio. Anträge, Ansuchen, Erklärungen u.ä. pro Jahr und eine Gesamtbelastung von über 
32 Mio. Stunden für alle Österreicherinnen und Österreicher (auf Basis von Berechnungen nach dem Standard-
kostenmodell).

Stand der Maßnahmen

In der Umsetzung der im Rahmen der Initiative geplanten Maßnahmen konnten im Berichtszeitraum große Fort-
schritte erzielt werden. Durch die gesetzten Schritte war es möglich, die in Umsetzung befindlichen Maßnahmen 
zur Entlastung für Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsverfahren auf insgesamt rd. 12,7 Mio. Stunden zu 
steigern. Alleine durch die neuen, im Berichtszeitraum in Umsetzung gebrachten Maßnahmen werden die 
Bürgerinnen und Bürger mittelfristig um insgesamt rd. 5,3 Mio. Stunden entlastet. Hierbei gehen etwas weniger 
als zwei Drittel auf legistische, der Rest auf organisatorische Maßnahmen zurück.

Im Rahmen der Maßnahmen liegt der Schwerpunkt auf der Optimierung von Meldeprozessen, wobei hier der 
Schritt von der elektronischen Beantragung zu einer antragslosen Abwicklung im Vordergrund steht. Bereits 
umgesetzt wurde die antragslose Familienbeihilfe. Alleine die im Rahmen der Steuerreform beschlossene antrag-



15

Better Regulation

slose Arbeitnehmerveranlagung besitzt das Potenzial, den administrativen Aufwand für Bürgerinnen und Bürger 
um 3,1 Mio. Stunden pro Jahr zu reduzieren. Die Umsetzung dieser geplanten Maßnahmen ist zum Großteil für 
das Jahr 2016 vorgesehen. Als weitere Maßnahme wurde im Reformdialog der Bundesregierung die Umsetzung 
der elektronischen An-, Ab- und Ummeldung von Privatpersonen beschlossen. 

Weitere Schritte, die zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern in Verwaltungsverfahren gesetzt wurden, 
beinhalten die Umsetzung administrativer Anpassungen zur Steigerung der Anwenderfreundlichkeit von 
Informationen und Services. Dies umfasst die bessere Aufbereitung und Straffung von Meldungsformularen und 
Informationen sowie die Umstellung von bestehenden Papierformularen zu elektronischen Meldungen.

Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand des Programms 
„Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsverfahren“ 

Planungs- und Umsetzungsstand der Entlastungsmaßnahmen
pro Bundesministerium in Tsd. Stunden (gerundet), Stand: September 2015

Ressort Potenzial Bisher geplant bzw. Konzept Davon in Umsetzung bzw. umgesetzt

BMF 4.095 4.093 4.090

BMG 3.343 2.593 2.593

BMFJ 2.010 1.860 1.858

BMI 1.616 1.616 1.613

BMASK 1.449 1.449 1.449

BKA 455 455 455

BMVIT 409 229 229

BMBF 297 290 290

BMLVS 67 67 65

BMWFW 53 53 36

Summe 13.794 12.705 12.679

Quelle: Bundesministerium für Finanzen
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Ausgewählte Maßnahmen im Berichtszeitraum

Antragslose Arbeitnehmerveranlagung

Im Zuge der Steuerreform 2015 / 2016 wurde ein Bündel an Maßnahmen insbesondere zur Vereinfachung von 
Meldungen umgesetzt. Damit wurde auch die Grundlage für eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung geschaffen. 
Ziel ist es, sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch die Finanzverwaltung administrative Erleichterungen 
zu schaffen. Rund eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren in Zukunft von der antrags-
losen Arbeitnehmerveranlagung, die nun schrittweise umgesetzt wird. Eine Steuergutschrift wird den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern automatisch durch das Finanzamt ausbezahlt. Die antragslose Veranlagung 
soll erstmalig bei der Arbeitnehmerveranlagung 2016 (das bedeutet ab 2017 für das Veranlagungsjahr 2016) zum 
Tragen kommen. In der zweiten Phase sollen die Daten externer Organisationen wie z.B. Spendenorganisationen 
vollelektronisch übermittelt und somit auch berücksichtigt werden. Es werden dazu Schnittstellen der Finanzver-
waltung zu jenen Organisationen aufgebaut, die ihre hinterlegten Daten übermitteln sollen, um sie automatisch in 
der Veranlagung berücksichtigen zu können. Absetzbar sind insbesondere Spenden und Kirchenbeiträge.

Durch diese Maßnahme sinkt der Verwaltungsaufwand sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die 
Finanzverwaltung. Die antragslose Arbeitnehmerveranlagung, als Teil der Steuerreform, weist alleine ein Ent-
lastungspotenzial für Bürgerinnen und Bürger von mittel- bis langfristig rd. 3,1 Mio. Stunden auf.

Antraglose Familienbeihilfe

Mit dem gemeinsamen Projekt des Finanz- und des Familienministeriums erhalten Familien anlässlich der Geburt 
eines Kindes seit Mai 2015 automatisch die Familienbeihilfe, ohne dabei ein weiteres Formular oder einen Antrag 
ausfüllen zu müssen. Davon werden rd. 80.000 Familien pro Jahr profitieren.

In der Vergangenheit war für die Auszahlung der Familienbeihilfe durch das Finanzamt ein dementsprechender 
Antrag notwendig. Nunmehr werden die notwendigen Daten aus dem Zentralen Personenstandsregister 
elektronisch direkt an die IT-Systeme der Finanzbehörden übermittelt und mit bereits bestehenden Informationen 
und Daten abgeglichen. Bei Vorliegen aller notwendigen Daten und Informationen kann die Familienbeihilfe 
rasch und unbürokratisch ausgezahlt werden. Fehlen notwendige Daten (z.B. Kontonummer) ergeht ein ent-
sprechendes Informationsschreiben an die Eltern.

Durch die antragslose Familienbeihilfe konnte das ehrgeizige Ziel erreicht werden, sowohl für die Bürgerinnen 
und Bürger als auch für die Finanzverwaltung eine deutliche administrative Entlastung zu ermöglichen. Durch 
die automationsunterstütze Gewährung der Familienbeihilfe anlässlich der Geburt eines Kindes ergibt sich eine 
Zeitersparnis für Bürgerinnen und Bürger von rd. 200.000 Stunden pro Jahr.

Handy-Signatur und HELP.gv.at 

Handy-Signatur

Die Handy-Signatur ist weiter auf dem Vormarsch. Mit August 2015 sind österreichweit mehr als 540.000 Handy-
Signaturen aktiv im Einsatz und jeden Monat werden weitere 15.000 Handy-Signaturen aktiviert. Die insgesamt 
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sehr positive Entwicklung bei den Handy-Signatur Aktivierungen ist dabei vor allem auf folgende Punkte zurück-
zuführen:
•	 Mehr und mehr Verwaltungsservices (z.B. das Unternehmensserviceportal) binden die Handy-Signatur (z.B. 

zum Login oder dem elektronischen Unterschreiben von Formularen) ein.
•	 Auch die Wirtschaft setzt immer häufiger auf die Handy-Signatur für den sicheren Einstieg in Kundenportale 

oder elektronische Vertragsunterzeichnungen bzw. -kündigungen.
•	 Laufende Ausweitung der Registrierungsstellen (v.a. im Bereich der Städte und Gemeinden) lassen die Anzahl 

der aktiven Handy-Signaturen konstant ansteigen.
•	 Neue elektronische Freischaltkanäle (z.B. Bank-Identverfahren) erweitern das Spektrum: Alle Möglichkeiten 

der Handy-Signatur-Aktivierung sind unter http://www.buergerkarte.at/aktivieren-handy.html beschrieben.

Der positive Trend bei den Aktivierungszahlen wird mit Anwendungen wie der kostenfreien Online-Registrierung 
von Waffen (im zentralen Waffenregister), der Einsichtnahme in Anwendungen wie das Pensionskonto sowie dem 
Einstieg in die eigenen Gesundheitsdaten (ELGA) künftig weiter anhalten bzw. womöglich noch verstärkt werden.

HELP.gv.at

Das bewährte Bürgerinnen- und Bürgerserviceportal HELP.gv.at setzt weiterhin Maßnahmen, um einen Single 
Point of Access zu E-Government-Anwendungen des Bundes zu bieten. So setzt HELP.gv.at die im Personen-
standsgesetz verankerte elektronische Abwicklung der Anzeigepflicht bei Geburten und Sterbefällen um und bietet 
Hebammen, Amtsärzten und Totenbeschauärzten im angemeldeten Bereich die elektronische Übermittlung der 
Daten von Lebend- und Totgeburten sowie Todesfällen an die Personenstandsbehörde und Statistik Austria an.

Den Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen Überblick über weit gestreute Informationsangebote zu geben, trägt 
HELP.gv.at Rechnung durch die Zusammenfassung dieser Angebote. Zum Beispiel werden alle Ombudsstellen 
oder auch Jobangebote und Jobportale - sowohl der öffentlichen Verwaltung als auch der privaten Anbieter - an 
einer Stelle angezeigt.

Die sukzessive Integration von 15  Lebenslagen in die Websites der öffentlichen Verwaltung via Content 
Syndizierung bleibt weiterhin Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen HELP.gv.at, den Gemeindesoftware-
anbietern und den Kommunen. Derzeit nutzen ca. 1.000 Gemeinden dieses kostenlose Service. Ziel ist es, Content 
aus HELP.gv.at auch auf den Portalen der Länder und Ministerien zu integrieren und zu positionieren, um hier 
ein Einsparungspotential auf behördlicher Seite zu lukrieren.

Die Zahl der Anwendersitzungen liegt bei durchschnittlich über 1.275.000 pro Monat, die Seitenaufrufe bei über 
3.900.000 (Stand: Ende 2014, Quelle: Bundeskanzleramt).
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Top 10 Lebenslagen auf HELP.gv.at Seitenaufrufe 2014

Geburt 2.475.380

Kfz 1.116.239

Führerschein 1.089.643

Erben 994.885

Pension 933.637

Aufenthalt und Visum 767.640

Reisepass 720.096

Pflegevorsorge 575.214

Heirat 566.751

Wohnen 510.412

Quelle: Bundeskanzleramt

Entwicklung der Kennzahlen von HELP im Zeitraum 2010 bis 2014
Stand: 1. Jänner 2015

Zugriffe HELP.gv.at 2010 2011 2012 2013 2014

Anwendersitzungen 5.484.681 6.015.896 9.164.534 12.403.425 15.301.152

Seitenansichten 33.579.977 28.915.816 35.454.721 39.674.881 47.190.305

Unique Clients 3.432.865 3.819.235 5.800.750 8.145.176 10.222.275

Quelle: Bundeskanzleramt
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2.5 Wirkungsorientierte Folgenabschätzung (WFA) und finanzielle 
Auswirkungen

Wirkungsorientierung und Better Regulation

Die Umsetzung der Wirkungsorientierung bildete einen Eckpfeiler der Haushaltsrechtsreform, die im Jahr 2013 
mit dem neuen Bundeshaushaltsgesetz umgesetzt wurde. Durch die Implementierung der Wirkungsorientierung 
konnte ein umfangreicher Prozesswandel auf Bundesebene angestoßen werden, welcher zu einem Wandel der 
Steuerungskultur in Politik und Verwaltung führt.

Die bis 2013 bereits gesondert ermittelten Auswirkungen wie z.B. Verwaltungskosten für Bürgerinnen, Bürger und 
Unternehmen werden als eigene Wirkungsdimension in ein umfassendes und einheitliches Folgenabschätzungs-
system zusammengefügt und vertieft.

Wirkungsdimensionen wie etwa Wirtschaft oder Soziales sind stark miteinander verknüpft und von deren 
positiven wie negativen Wechselbeziehungen geprägt. Als Ziel einer WFA gilt es, ein nachvollziehbares, trans-
parentes Bild über Möglichkeiten, Kosten und Nutzen eines neuen Gesetzes oder Projektes zu generieren.

Die WFA stellt eine nicht durchgängig quantifizierbare Kosten-Wirksamkeits-Analyse dar, welche vor der 
Erlassung neuer rechtssetzender Maßnahmen bzw. vor der Umsetzung sonstiger Vorhaben durchgeführt wird. 
Sie geht über ein bloßes Abwägen von Optionen und Identifizieren von Auswirkungen hinaus, indem Indikatoren 
für Ziele und Maßnahmen formuliert und anschließend mittels einer gesetzlich vorgesehenen Evaluierung hin-
sichtlich ihrer tatsächlichen Wirkung bewertet werden.

Für die WFA (als einen Teil der wirkungsorientierten Steuerung) bedeutet dies, dass Regelungsvorhaben und 
sonstige Vorhaben von außerordentlicher finanzieller Bedeutung (z.B. Infrastrukturprojekte) anhand von 
definierten Zielen sowie der zu erwartenden erwünschten und unerwünschten Auswirkungen analysiert und 
auch dargestellt werden.

Neben der Darstellung der finanziellen Auswirkungen werden auch ausgewählte andere Politikbereiche bzw. 
Wirkungsdimensionen im neuen System berücksichtigt3. Die Frage, welche Ziele, in welchem Ausmaß bis wann 
angestrebt werden, rückt in den Vordergrund. Da die WFA Teil der Materialien zu Gesetzes- und Verordnungs-
entwürfen ist, steht sie auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Es wird damit die Voraussetzung 
für eine ganzheitliche Betrachtungsweise geschaffen und fördert zugleich die Kohärenz von Verwaltungshandeln 
und Gesetzgebung. So wird in der wirkungsorientierten Folgenabschätzung auch die Verbindung mit den auf 
Ebene der Untergliederung formulierten Wirkungszielen und Maßnahmen im Bundesvoranschlag hergestellt.

Evaluierung der Haushaltsrechtsreform

Die Evaluierung der Haushaltsrechtsreform wurde im Jahr  2014 unter Einbindung aller Haushaltsleitenden 
Organe und der Wirkungscontrollingstelle im BKA durchgeführt. Die Erfahrungen im praktischen Vollzug des 
Haushaltsrechts wurden im Wege einer Befragung erhoben und bildeten gemeinsam mit den Überlegungen des  
 
3  Umweltpolitische -, konsumentenschutzpolitische -, gesamtwirtschaftliche Auswirkungen, Auswirkungen auf Unternehmen, auf die 
Verwaltungskosten für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen, in sozialer Hinsicht, auf Kinder und Jugend und auf die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern.
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BMF eine wichtige Grundlage für die Formulierung von Empfehlungen zur Weiterentwicklung. Der Bericht 
zu Evaluierung wurde im Februar 2015 dem parlamentarischen Beirat zur Haushaltsrechtsreform zur weiteren 
Behandlung vorgelegt.

Die Erfahrungen nach knapp zwei Jahren Anwendung des neuen Haushaltsrechts zeigten, dass mit der Haus-
haltsrechtsreform auf Bundesebene ein wichtiger Grundstein für eine moderne Budgetsteuerung gelegt wurde, 
dieser Reformprozess aber keinesfalls noch abgeschlossen ist. Im Bereich der WFA wurde entsprechend dem 
Arbeitsprogramm der Bundesregierung eine konkrete Abstufung der Durchführungsverpflichtung empfohlen 
(„Vereinfachte WFA“) und von der Bundesregierung mit April 2015 bereits umgesetzt.

Vereinfachte WFA

Ziel der vereinfachten WFA ist einerseits die Entlastung und Reduktion der Anforderungen für „kleine“ Vorhaben. 
Andererseits soll eine Fokussierung auf Vorhaben mit großer Bedeutung einhergehend mit einer Steigerung der 
Qualität der Angaben erfolgen.

Seit 1. April 2015 besteht nun die Möglichkeit zur Durchführung einer vereinfachten wirkungsorientierten Folgen-
abschätzung. Diese kann bei allen Vorhaben zur Anwendung kommen, die keine Förderungen gem. Allgemeine 
Rahmenrichtlinien 2014 zum Inhalt haben, und
•	 keine wesentlichen Auswirkungen in den Wirkungsdimensionen gemäß §  6  Abs.  1  WFA-Grundsatz-Ver-

ordnung mit sich bringen,
•	 keine finanziellen Auswirkungen über 20 Mio. Euro (5 Jahre bzw. Gesamtlaufzeit) auslösen, sowie keine lang-

fristigen finanziellen Auswirkungen gemäß § 9 WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung und
•	 in keinem direkten substantiellen inhaltlichen Zusammenhang mit Maßnahmen auf Globalbudgetebene 

stehen.

Im Vergleich zu einer vollinhaltlichen WFA ist die Durchführung einer vereinfachten WFA mit deutlich geringeren 
Anforderungen verbunden. So erfolgt die Darstellung der Problemanalyse merkbar gestrafft; Ziele und Maß-
nahmen bedürfen nicht mehr der Angabe von Indikatoren. Vorhaben, bei denen eine vereinfachte WFA zulässig 
ist, unterliegen nicht der Verpflichtung zur internen Evaluierung.

Erste Erfahrungen zeigten, dass von den Ressorts das Potential zu Beginn noch nicht voll ausgeschöpft wurde. 
Es wurden häufig vollständige WFAs erstellt, obwohl in diesen Fällen die Übermittlung von vereinfachten WFAs 
ausgereicht hätte. Seit Sommer  2015, nach verstärkter Kommunikation der vereinfachten WFA, wird auf die 
Möglichkeit der vereinfachten WFA vermehrt zurückgegriffen.

Auf Basis der Evaluierung der Haushaltsrechtsreform (Erhebung der Aufwände 2014) konnte ein Entlastungs-
potenzial bei der Erstellung von WFAs in der Größenordnung von 6 VBÄs ermittelt werden. Dazu kommt ein 
vermiedener zukünftiger Aufwand bei Evaluierungen in der Größenordnung von mittelfristig rd. 11,5 VBÄs.

Verteilung nach Vorhabenstyp

Berichtszeitraum 01.01.2014 – 31.07.2015
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Öffentliche Haushalte Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger („Finanzielle Auswirkungen“)

Ein besonderer Fokus der WFA liegt auf der Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf öffentliche Haushalte. 
Eine robuste Quantifizierung der budgetären Auswirkungen von (Regelungs-)Vorhaben ist eine Voraussetzung 
für eine gute Budgetsteuerung im Rahmen eines mittelfristigen Finanzrahmens. Leitmotiv ist die Frage nach den 
„Folgekosten“ eines Gesetzes oder Vorhabens. Das Bundesministerium für Finanzen hat dazu Anfang 2013 mit 
der WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung (WFA-FinAV), BGBl. II Nr. 69/2015, neue und einheitliche Vor-
gaben für die Berechnung und Darstellung festgelegt. Sowohl für Regelungsvorhaben als auch für sonstige Vor-
haben des Bundes werden damit nach einheitlichen und vergleichbaren Regeln die finanziellen Auswirkungen auf 
die öffentlichen Haushalte (Haushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden sowie der Sozialversicherungs-
träger) dargestellt. Die Anforderungen wurden einvernehmlich mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder, 
Städte und Gemeinden erarbeitet.

Die Beurteilung finanzieller Auswirkungen erfolgt dabei aus verschiedenen Perspektiven: Es ist zu prüfen, ob eine 
Veränderung der Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt), der Ein- und Auszahlungen (Finanzierungshaus-
halt) sowie des Vermögens bzw. der Fremdmittel (Vermögenshaushalt) zu erwarten ist. Neben diesen monetären 
Auswirkungen wird der Personalaufwand auch in Form von Vollbeschäftigtenäquivalenten ausgewiesen. Für 
eine möglichst einheitliche und getreue Darstellung der finanziellen Auswirkungen von (Regelungs-)Vorhaben 
sollen folgende Anforderungen sorgen:
•	 Darstellung für mindestens fünf Finanzjahre;
•	 Einheitliche Aufgliederung nach Aufwands- und Ertragsgruppen;
•	 Darstellung von Ergebnis- und Finanzierungshaushalt;
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•	 Getrennter Ausweis von Umstellungsaufwand (Projekt);
•	 Unsaldierte Berechnung aller geänderten Mittelverwendungen;
•	 Einheitliche Darlegung der Bedeckung auf Ebene des Detailbudgets;
•	 Bei langfristigen Auswirkungen eine Abschätzung für 30 Finanzjahre sowie Auswirkungen auf die öffentliche 

Verschuldung.

Im Jahr 2015 wurde den bisher gewonnenen Erfahrungen Rechnung getragen und die Möglichkeit geschaffen, 
finanzielle Auswirkungen bis zu einer Höhe von 1 Mio. Euro in einer vereinfachten Form mittels einer qualitativen 
Beschreibung darzustellen. Ungeachtet dessen gilt auch für diese Darstellungsvariante die Notwendigkeit, die 
finanziellen Auswirkungen vollständig und nachvollziehbar darzulegen und die Bedeckung darzustellen.

Eine wesentliche Hilfestellung bei der Darstellung der finanziellen Auswirkungen bietet der Finanzielle-Aus-
wirkungen-Rechner, der Teil des WFA-IT-Tools ist, das die Anwendung der WFA unterstützt. Insgesamt traten in 
zwei Drittel aller übermittelten WFAs finanzielle Auswirkungen auf. Von diesen wiesen rd. 90 % eine gute oder 
zumindest ausreichende Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf. In 10 % der vorgelegten WFAs wurden 
die auftretenden finanziellen Auswirkungen jedoch nicht dargestellt oder die Berechnungen wiesen derart große 
Mängel auf, dass sie nicht der WFA-FinAV entsprachen, z.B. wenn größere Volumen nicht berücksichtigt oder 
Angaben zu langfristigen finanziellen Auswirkungen fehlten. Insgesamt zeigt sich, dass die Qualität der Dar-
stellung der finanziellen Auswirkungen im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum wesentlich verbessert werden 
konnte.

Verwaltungskosten senken für Bürgerinnen, Bürger und für Unternehmen

Die bereits 2007 bzw. 2009 etablierte Abschätzung der Verwaltungskosten für Unternehmen bzw. Bürgerinnen und 
Bürger konnte gut in das System der WFA integriert werden. Verwaltungskosten für Bürgerinnen und Bürger und 
für Unternehmen bezeichnen den Aufwand, der durch eine rechtlich festgelegte Informationsverpflichtung ent-
steht. Informationsverpflichtungen, deren Erfüllung weniger als 100.000 Euro für alle betroffenen Unternehmen 
pro Jahr betragen, werden dabei nicht berücksichtigt. Verwaltungskosten für Bürgerinnen und Bürger setzen sich 
aus dem tatsächlich angefallenen Zeitaufwand sowie direkten Kosten, die sich aus der jeweiligen Informations-
verpflichtung ergeben können, zusammen. Als Wesentlichkeitsgrenze gelten hier 1.000 Stunden pro Jahr für alle 
Betroffenen oder direkte Kosten für alle Betroffenen von 10.000 Euro. Weitere Informationen zum Standardkosten-
modell finden sich in Kapitel 4.

In der Wirkungsdimension Verwaltungskosten senken für Unternehmen traten im Zeitraum vom 1. Jänner 2014 
bis zum 31. Juli 2015 in rd. 8 % der legistischen und sonstigen Vorhaben Auswirkungen auf, für Bürgerinnen und 
Bürger nur in rd. 2 % der Fälle.

Wesentliche Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger traten lediglich in zwei Bundesministerien auf, dem 
Bundesministerium für Finanzen und dem Bundesministerium für Gesundheit. Im Bundesministerium für 
Finanzen konnte insgesamt eine Entlastung in Höhe von mehr als 3,1 Mio. Stunden erzielt werden. Wesentlich 
hat dazu das Steuerreformgesetz 2014 beigetragen, mit dem die antraglose Arbeitnehmerveranlagung beschlossen 
wurde. Im Bundesministerium für Gesundheit konnten aufgrund der Novelle der Verordnung über die gesund-
heitliche Überwachung von Personen, die der Prostitution nachgehen rd. 0,1 Mio. Stunden für die Betroffenen 
eingespart werden.

Für Unternehmen wurden durch legistische Maßnahmen Entlastungen in Höhe von rd.  71 Mio. Euro erzielt. 
Insbesondere durch Vereinfachungen, welche im Rahmen des Rechnungslegungs-Änderungsgesetzes 2014, der 
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Änderung der Gewerbeordnung, des ASVG und des BWG, durch die 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung 
sowie die Änderung der Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009 umgesetzt wurden, konnten Entlastungseffekte 
erzielt werden.

Diesen Entlastungen stehen Belastungen in der Höhe von rd. 13 Mio. Euro gegenüber. Die größte Position hier-
bei war die Änderung des Meldepflicht-Änderungsgesetzes. Weitere Belastungen für Unternehmen ergaben sich 
aufgrund des Energieeffizienzpaketes und durch die Umsetzung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung.

Die nachstehende Tabelle4 gibt einen Überblick der vom 1. Jänner 2014 bis zum 31. Juli 2015 zusätzlich angefallenen 
Be- und Entlastungen durch neue bzw. geänderte (Regelungs-)Vorhaben für Unternehmen. Es werden jene 
Ressorts angeführt, bei denen eine Betroffenheit der Wirkungsdimension vorlag bzw. die Verwaltungskosten für 
Unternehmen über der Wesentlichkeitsgrenze lagen. 

4  Bei dieser Darstellung sind die jeweiligen Nettoauswirkungen pro Gesetz summiert.

Entwicklung Verwaltungskosten für Unternehmen
pro Bundesministerium in Tsd. € (gerundet), Berichtszeitraum 1.1.2014 - 31.7.2015

Ressort Belastung Entlastung Netto

BMWFW 6.535 -27.376 -20.841

BMASK 6.245 0 6.245

BMLFUW 125 -3.800 -3.675

BMF 111 -28.726 -28.615

BMJ 0 -10.153 -10.153

BKA 0 -1.025 -1.025

Summe 13.016 -71.080 -58.064

Quelle: Bundesministerium für Finanzen
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zusätzliche geplante Einsparungen

Ressort Entlastung

BKA -24.100

BMWFW -15.000

BMF -14.200

BMJ -8.500

BMLFUW -3.800

BMJ -3.500

Summe -69.100

Quelle: Bundesministerium für Finanzen
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4. Technischer Teil

Standardkostenmodell und Verwaltungskosten

Das Standardkostenmodell (SKM) ist ein Instrument zur Berechnung des Aufwandes, der Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmen bei „Amtswegen“ sowie durch die Erfüllung von Informations-, Aufzeichnungs- 
und sonstigen Verpflichtungen entsteht („Verwaltungskosten“).

Nicht vom SKM erfasst werden diejenigen Kosten, die durch die Befolgung von materiellen Regulierungs-
inhalten entstehen: finanzielle Kosten (z. B. Gebühren, Steuern) und materielle Erfüllungskosten (z. B. Einbau eines 
Filters aufgrund umweltrechtlicher Bestimmungen, Kosten für die Erstellung einer Statik aufgrund baurechtlicher 
Vorgaben). Die inhaltlichen Ziele rechtlicher Regelungen werden durch die SKM-Methode nicht berührt.

Die SKM-Methode ist geeignet, Reformpotenziale zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unter-
nehmen zu identifizieren und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung zu verbessern. Aufgrund des hohen Grades 
an Standardisierung lassen sich auch internationale Vergleiche ziehen und Reformbereiche auf europäischer 
Ebene ableiten. 

Ausgangspunkt der Analyse ist immer die einzelne Rechtsvorschrift. Es werden jene Bestandteile der Rechts-
vorschrift identifiziert, die Unternehmen verpflichten, Informationen für Behörden oder Dritte bereitzustellen.

Verwaltungskosten (im weiteren Sinn) sind jene Kosten, die Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen 
durch die Erfüllung von Informationsverpflichtungen entstehen. Bei Unternehmen bestehen Verwaltungskosten 
aus Sowieso-Kosten und Verwaltungslasten. Sowieso-Kosten sind jene Kosten, die Unternehmen auch dann auf-
wenden würden, wenn die in der Rechtsvorschrift normierte Informationsverpflichtung aufgehoben würde. 
Zum Beispiel würde jedes Unternehmen rein aus Geschäftsinteresse auch ohne eine entsprechende rechtliche 
Bestimmung Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben machen. Die Kosten dafür wären Sowieso-Kosten. 
Bei Bürgerinnen und Bürgern fallen keine „Sowieso-Kosten“ an, beziehungsweise sind Verwaltungskosten gleich 
Verwaltungslasten.

Für die Berechnung der Auswirkungen der Verwaltungskosten auf Unternehmen ist der Prozentanteil der 
Sowieso-Kosten an den gesamten Verwaltungskosten anzugeben. Verwaltungslasten sind also jene Kosten, die 
unmittelbar durch eine Rechtsvorschrift verursacht werden und die Unternehmen nicht weiterführen würden, 
wenn die rechtliche Verpflichtung wegfällt (= Verwaltungskosten im engeren Sinn). 

Im Gegensatz zur Berechnung der Verwaltungskosten für Unternehmen wird der den Bürgerinnen und 
Bürgern entstehende Zeitaufwand nicht in Geld bewertet. Somit ergibt sich die gesamte Belastung für Bürgerinnen 
und Bürger einerseits aus dem Zeitaufwand in Stunden und anderseits aus einem allfälligen Kostenaufwand in 
Geld. Dieser besteht aus den direkten Kosten, die in einem Verwaltungsverfahren anfallen (z. B. aus dem Entgelt 
für Notarinnen und Notare oder Steuerberaterinnen und Steuerberater) und sonstigen Kosten (z. B. Kopier- oder 
Fahrtspesen).

Finanzielle Auswirkungen

Die zentrale Frage zu den finanziellen Auswirkungen wird direkt im Vorblatt der WFA beantwortet: Was kostet 
der Entwurf insgesamt bzw. für die einzelnen öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialver-
sicherungsträger)? Es wird jeweils die Nettofinanzierung im Finanzierungshaushalt für einen Zeitraum von fünf 
Jahren dargestellt: Das Ergebnis aus Einzahlungen minus Auszahlungen. Der Betrag der Nettofinanzierung im 
Vorblatt kann hierbei positiv sein, wenn beispielsweise Abgaben erhöht oder Einsparungsmaßnahmen gesetzt 
werden. Auch kann der Betrag des Finanzierungshaushalts (Nettofinanzierung) von den Angaben im Hauptteil 
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(Ergebnishaushalt) der wirkungsorientierten Folgenabschätzung abweichen. Dies ist häufig der Fall beim Ankauf 
oder der Verwertung von Sachanlagen oder bei abweichenden Zahlungsvereinbarungen: Wenn ein Vermögens-
wert des Bundes verwertet wird, so finden sich die gesamten Einzahlungen im Finanzierungshaushalt, der allen-
falls die Bewertung übersteigende oder unterschreitende Erlös, Ertrag oder Aufwand im Ergebnishaushalt. 

Im Hauptteil der WFA erfolgt eine Darstellung für jede einzelne betroffene Gebietskörperschaft. Jede Tabelle 
wird nach Aufwands- und Ertragsgruppen gegliedert. Diese Gliederung strukturiert die finanziellen Aus-
wirkungen ähnlich zum Bundesvoranschlag: Erträge (Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Trans-
fers sowie sonstige Erträge, z.B. Finanzerträge) und Aufwendungen (Personalaufwand, Transferaufwand, Betrieb-
licher Sachaufwand, davon separat die Werkleistungen und Sonstige, z.B. Finanzaufwand). Dem interessierten 
Publikum sollte hier ein nachvollziehbares Bild geboten werden, was sich hinter dem Wert aus dem Vorblatt 
inhaltlich verbirgt: Wie setzen sich die finanziellen Auswirkungen voraussichtlich zusammen? Was kostet der 
Vorschlag im Vollzug? Wie hoch sind die Transferleistungen? Welche Leistungen werden seitens der Verwaltung 
geplant, um die Ziele der Regelung zu erreichen? Mit diesen Erläuterungen kommt daher implizit zum Aus-
druck, wie die neuen Regelungen wirken sollen. Gleichzeitig sind die finanziellen Auswirkungen häufig nur mit 
großer Bandbreite und Unsicherheit abschätzbar. Die Berechnung stellt daher, sofern nicht anders erläutert, das 
plausibelste und nach Einschätzung des Ressorts wahrscheinlichste Szenario dar. Zur Frage, wie die Finanzierung 
(Bedeckung) erfolgt sowie welche einzelnen Parameter bei der Berechnung angewendet wurden, gibt der Anhang 
Auskunft.

Bedeckung

Die Bedeckung legt dar, woher die Mittel stammen. Es stehen fünf Möglichkeiten zur Verfügung: 
1) Gemäß BFRG/BFG wird angeführt, wenn die notwendigen Mittel bereits vorgesehen sind. Sie müssen dazu in 
einem konkreten Detailbudget zum Bundesfinanzgesetz (BFG) bzw. bei der verwaltungsinternen Planung zum 
Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) vorgesehen sein. 
2) Wenn die Mittel in einem Detailbudget nicht vorhanden sind, müssen sie durch Umschichtung aus einem 
anderen Detailbudget bereitgestellt werden. Dabei müssen die Auszahlungsobergrenzen und der Bundesfinanz-
rahmen eingehalten werden. 
3) Das neue flexible System der Rücklagenbildung erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen auch, dass die 
Bundesministerinnen und Bundesminister Maßnahmen durch Entnahme von Rücklagen, die im Vorfeld gebildet 
wurden, finanzieren. 
4) Weiters ist eine Bedeckung durch Mehreinzahlungen, die im laufenden Finanzjahr auftreten sowie
5) durch Einsparungen denkbar. Da bei der Berechnung der finanziellen Auswirkungen das Brutto-Ermittlungs-
prinzip gilt – d.h. sowohl wegfallende als auch neue Aufwendungen sind unsaldiert zu berechnen – können derart 
berechnete Einsparungen (z.B. der Entfall einer Transferleistung) zur Bedeckung herangezogen werden.

Langfristige finanzielle Auswirkungen auf die Verschuldung

Gerade bei in finanzieller Hinsicht größeren Regelungsvorhaben sind die längerfristigen Auswirkungen von 
Interesse. Die Verschuldung ist eine Bestandsgröße, auf die sich insbesondere langfristig jährlich wiederkehrende 
finanzielle Verpflichtungen und Zinseszinseffekte auswirken. Unter dem Schlagwort des „Schulden-Check“ 
wurde daher vom BMF ein Rechner bereitgestellt, der unter Angabe der voraussichtlichen Aus- und Einzahlungen 
für die nächsten 30 Jahre die langfristigen finanziellen Auswirkungen auf die öffentliche Verschuldung gegenüber 
dem Basisszenario der 30-jährigen Budgetprognose gem. § 15 Abs. 2 BHG 2013 berechnet. Die Annahmen zu BIP-
Entwicklung, öffentlicher Verschuldung sowie Zinssätzen und Inflation zur Berechnung der Auswirkungen auf 
die öffentliche Verschuldung folgen der 30-jährigen Budgetprognose gem. § 15 Abs. 2 BHG 2013. Zur Berechnung 
der Auswirkungen auf die öffentliche Verschuldung werden zur Ermittlung der Änderung des Schuldenstandes 
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die Ein- bzw. Auszahlungen jeden Jahres aufgezinst und aufsummiert bis zum Jahr 2042 und über die erwartete 
Inflationsrate in den nächsten dreißig Jahren diskontiert. Diese Darstellung ist für Entwürfe vorzunehmen, die 
Auszahlungen oder Einzahlungen zumindest in einem Finanzjahr nach dem vierten Finanzjahr auslösen, die 
20 Mio. Euro oder die vorgesehene Auszahlungsobergrenze der jeweiligen Untergliederung um 10% übersteigen.

Wesentlichkeitskriterien der dargestellten Wirkungsdimensionen

Weitere Details zu den angesprochenen Wirkungsdimensionen sowie zu den Prozessen finden sich im Handbuch 
Wirkungsorientierte Folgenabschätzung, abrufbar unter www.oeffentlicherdienst.gv.at. 

Wirkungsdimension Subdimension der Wirkungsdimension Wesentlichkeitskriterium

Öffentliche Haushalte Bund, Länder, Gemeinden, Sozialver-
sicherungsträger

Vorhandensein finanzieller Aus-
wirkungen

Verwaltungskosten für 
BürgerInnen und für 
Unternehmen

Verwaltungskosten für Unternehmen Mehr als 100 000 € an Verwaltungs-
kosten für alle Betroffenen pro Jahr

Verwaltungskosten für 
BürgerInnen und für 
Unternehmen

Verwaltungskosten für Bürgerinnen und 
Bürger

Mehr als 1 000 Stunden Zeitauf-
wand oder über 10 000 € an direkten 
Kosten für alle Betroffenen pro Jahr

Quelle: Auszug aus Anlage 1 „Wesentlichkeitskriterien zu Wirkungsdimensionen“ der WFA-Grundsatzverordnung (WFA-GV), BGBl. II Nr. 489/2012
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4.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bezeichnung

AbgÄG Abgabenänderungsgesetz

ABPV Allgemeine Bergpolizeiverordnung

ABR Administrative Burden Reduction 

ABVO Arbeitsbescheinigungsverordnung

ADK Aufgabenreform- und Deregulierungskommission

AFRAC Austrian-Financial-Reporting- and Auditing-Committee

AktG Aktiengesetz

AlVG Arbeitslosenversicherungsgesetz

AMA Agrarmarkt Austria

AMS Arbeitsmarktservice

AM-VO Arbeitsmittelverordnung

AngG Angestelltengesetz 

ARÄG Aktienrechts-Änderungsgesetz

ArbVG Arbeitsverfassungsgesetz 

ARG Arbeitsruhegesetz

ASchG ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

AuslBG Ausländerbeschäftigungsgesetz

AVRAG Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz 

AWS Austria Wirtschaftsservice 
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Abkürzung Bezeichnung

AZG Arbeitszeitgesetz

BäckAG Bäckereiarbeiter/innengesetz 

BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz

BauV Bauarbeiterschutzverordnung 

BewG Bewertungsgesetz

BGBl. Bundesgesetzblatt

BHG Bundeshaushaltsgesetz

BIP Bruttoinlandsprodukt

BKA Bundeskanzleramt

BMASK Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

BMF Bundesministerium für Finanzen

BMG Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministeriengesetz

BMI Bundesministerium für Inneres

BMJ Bundesministerium für Justiz

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

BMLvS Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

BMUKK Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

BMWF Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

BMWFJ Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

bPK bereichsspezifisches Personenkennzeichen

BRIT Better Regulation IT-Lösung
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Abkürzung Bezeichnung

BSB Bundessozialamt

BSG Blutsicherheitsgesetz

BUAG Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz

BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse

BVA Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

BVergG Bundesvergabegesetz

B-VG Bundesverfassungsgesetz

BWG Bankwesengesetz

CMS Content Mangement System

DG TAXUD Directorate General for Taxation and Customs Union

DMSG Denkmalschutzgesetz 

DVR Datenverarbeitungsregister

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EK Europäische Kommission

ELAK Elektronischer Akt

ELDA Elektronischer Datenaustausch mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern

ELGA Elektronische Gesundheitsakte

ElWOG Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 

ErbStG Erbschaftssteuergesetz

EP Europäisches Parlament

epSOS Smart Open Services for European Patients

ERsB Eintragungsdaten im Ergänzungsregister für sonstige Betroffene
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Abkürzung Bezeichnung

ERV Elektronischer Rechtsverkehr

EStG Einkommensteuergesetz

ESV Elektroschutzverordnung

EU-MS EU-Mitgliedsstaaten

FA Finanzamt

FAQ Frequently Asked Questions

FB Firmenbuch

FBG Firmenbuchgesetz

FFG-G Forschungsförderungs-Strukturreformgesetz

FINDOK Finanzdokumentation

FINREP Financial Reporting

FKG Finanzkonglomerategesetz

FMA Finanzmarktaufsicht

FON FinanzOnline

FPG Fremdenpolizeigesetz

GAngG Gutsangestelltengesetz 

GBG Allgemeines Grundbuchsgesetz

GenG Genossenschaftsgesetz 

GewO Gewerbeordnung

GIS Gebühren Info Service; Geoinformationssystem

GISA Gewerbe Informationssystem Austria

GKV Grenzwerteverordnung 
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Abkürzung Bezeichnung

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbHG GmbH-Gesetz

GSG Gewebesicherheitsgesetz

GSNT-VO Gassystemnutzungstarife-Verordnung

HAG Heimarbeitsgesetz

HGG Heeresgebührengesetz 

IFRS International Financial Reporting Standards

ImmoInvGF Immobilien-Investmentfondsgesetz 

INTRASTAT Innergemeinschaftliche Handelsstatistik 

INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem

InvFG Investmentfondsgesetz 

ISBT International Society Blood Transfusion 

IVP Informationsverpflichtung

JournG Journalistengesetz

KA-AZG Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

KFG Kraftfahrgesetz

KfzStG Kraftfahrzeugsteuergesetz

KI Kreditinstitute

KJBG Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen

KMU Klein- und Mittelunternehmen

KStG Körperschaftssteuergesetz

LAG Landarbeitsgesetz
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Abkürzung Bezeichnung

LMVSG Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

LSR Landesschulrat

MASP Multi Annual Strategic Plan

MinroG Mineralrohstoffgesetz 

MinStG Mineralölsteuergesetz

MOG Marktordnungsgesetz

MSchG Mutterschutzgesetz

MwSt Mehrwertsteuer

NeuFÖG Neugründungsförderungsgesetz

NOVA Normverbrauchsabgabe

NoVAG Normverbrauchsabgabegesetz 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OeNB Österreichische Nationalbank

ONA-V Ordnungsnormenausweis-Verordnung 

PIN Personal Identification Number

PBVG Post-Betriebsverfassungsgesetz

PrAG Preisauszeichnungsgesetz

PSG Produktsicherheitsgesetz, Pflanzenschutzgesetz

PStG Personenstandsgesetz

PSUR Periodic Sercurity Update Report 

RÄG Rechnungslegungsänderungsgesetz

REFIT Regulatory Fitness and Performance programme
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Abkürzung Bezeichnung

SaatG Saatgutgesetz 

SAFT Standard Audit File Tax

SigG Signaturgesetz

SKM Standardkostenmodell

SNT-VO Systemnutzungstarife-Verordnung

SSR Stadtschulrat

SVÄG Sozialversicherungs-Änderungsgesetz

SVP-VO Verordnung über die Sicherheitsvertrauenspersonen

TAKG Tierarzneimittelkontrollgesetz

UGB Unternehmensgesetzbuch

UID-Nummer Unternehmensidentifikations-Nummer

URÄG Unternehmensrechts-Änderungsgesetz

UrlG Urlaubsgesetz

USP Unternehmensserviceportal

UStG Umsatzsteuergesetz

UVP Umweltversträglichkeitsprüfung

UWG Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb

VAEB Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz

VbA Verordnung biologische Arbeitsstoffe 

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalent

VERA V Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung 
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Abkürzung Bezeichnung

VermG Vermessungsgesetz

VersRÄG VersicherungsrechtsÄnderungsgesetz

VersVG Versicherungsvertragsgesetz 

VKG Väterkarenzgesetz

VO Verordnung

VVO Versicherungsverband Österreich

WAI Web Accessibility Initiative

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

WFA Wirkungsorientierte Folgenabschätzung

WEBEKU WEB-BE-Kunden-Portal

WeinG Weingesetz

WUKSEA Wiener unabhängiges Kontrollsystem für Energieausweise

XBRL eXtensible Business Reporting Language

XML eXtensible Markup Language

ZMR Zentrales Melderegister

ZPV Zentrale Partnerverwaltung der Sozialversicherung

Quelle: Bundesministerium für Finanzen


